
An die hohen Kantons-Regierungen sowie die
gewerblichen u. gemeinnützigen Vereinen,
Institute der Schweiz

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Band (Jahr): 18 (1902)

Heft 41

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-579442

PDF erstellt am: 12.07.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-579442


y;

Ujf

ISTr. 41
v

bie fcpliiei,v

Peifterfchaft
atter

gattbwerfe
unb

©ewerbe,
beten

gnmutgen unb

fmtuî.

:3
Jllustrirte schweizerische

SA««!
(v"Î! ^jV-
V' C

'!)•-<% ci) w>K

gralctifctie glätter für Me gflertt|tatt
mit befonberer Seriicfftdjtigung ber

Jlunft im $anbtoerf.
{»erauSgegeben unter TOtntirfung fcfpoeijerifcpev

.(tunfrtjanbuievfer unb 5£ed)nifer
won potter §enn-|jûlî>ittgljaufett.

XVIII.
JSaitb

SX

fisÂÏSiï'S
SÎ3«*

(Urptt für Me »fftjicllen flulrüliafioucn bre Si^rofi}. fôrtnfrbmrriH«.
Offizielles unb obliptorifdiee Drpt: beb Slorg. @djmiebe= unb aBapermeifierteteinS.

Srfcfjeint je ©amStagâ unb foftet per ©emefter Sr. 3. 60, per Saljr gr. 7. 20.
Snferate 20 (£t§. per lffaltige Sßetitjeite, bei größeren Aufträgen

entfprecßenben Sfta&att.MvW**»*-'*,.,v;

tfüdd), bei» IO. Sctitimr 1903.

Ob

Prt« nutÜ onr tiiel ber ?eit befeljiettî
i ü'rum laß «id)t Kngebntb bid) giittlen.

(Srridjtmiß «on îtbrlingepntronatcn
• unb S!el)tftcllenna(f)tueifcn.

2ltt 6ie t)of)en

|tanton*-$lcgtmtnQet!,
>*'- '• v-V.:'-5 • fulute bie

gewerbliche» tt. gemeimtüh'aeu
Vereine u.Snftitute ber ©cbweij.

Hochgeehrte fcerren! -

I SBerte Sfliteibgenoffenl
@8 bebarf wohl faurn eine? Befonberen StachweifeS,

bafj ber @rjiel^urig unb beruflichen SluSbilbung unferet
Sugenb noch mancherlei Sflängel anhaften, güt bie

allgemeine S3olfSbilbung finb jwar grofce Opfer unb
Slnftrengungen nicht gefreut morben. SSor uahegu 20
Sohren finb unfere S3unbeSbeljöcben gur QrrtenntniS
gelangt, bafj eë neBen ber SSoltSfchuIe auch noch einer
nachhaltigen görberung ber Beruflichen S3ilbung bebürfe,
wenn unfere erwerbstätige S3ebölferung bem SluSlattbe
gegenüber tonturrengfätfig bleiben wolle. Sebermann
tft heute überzeugt, baff bie bon Slunb, Kantonen unb
©emeinben gebrachten anfehnlichen Opfer gur §ebung
ber allgemeinen unb beruflichen S3ilbung baS beft an-
gelegte Kapital finb unb für je^t unb alle $utunft
reiche gritc^te tragen.

• SBir fepett baS Vertrauen in unfere Sehörben unb
in baS ©chweigerbolt, bah fie bie offentunbigen Süden

unb fDtängel ber S3olfS= unb S3eruf8bilbung richtig er=
fennen unb auch tünftig für ben wünfehbaren SluSbau
bie erfotberlichen SJÎittel bewilligen werben. Ob biejer
fÇûrforge für bie SJilbung barf aber biejenige für baS

fittliche unb törperliche ©ebenen unferer Sugenb nicht
bernachläffigt werben. §ier bleibt noch ein weites unb
banfbareS SlrbeitSfelb übrig für bie freiwillige pribate
$ätig!eit in Vereinen unb Slnfialten.

®ie klagen über 83errohung ber Sugenb, über SRifj*
ftänbe in ber S3eruf3lehte, über urtgenügenben 9ia<h=

wuchs einheimifchettüchtigetSlrbeitSfräfte, über mangelnbe
©elegenljeit an beruflicher SluSbilbung unb bergleichen
finb allgemein unb nehmen eher gu. @8 liegt in ber
Pflicht unb Slufgabe beS ©taateS unb ber ©efeUfchaft,
nachguforfchen, inwieweit biefe klagen begrünbet ft'nb,
welche Urfachen ben wirtlich borhanbenen SDÎifjftânben

gu ©runbe liegen unb welche SRittel ernftlich an §anb
genommen werben foHten, um benfelben öorgubeugen
ober fie gu befeitigen. ; | I

©owohl ber ©chweigerifche ®ew:rbeberein als bie

©<hweiger. ®emeinnü|ige ©efeUfdjaft ha6en feit Sahren
fuj mit biefert fragen befa|t unb manches ift teils
mit, teils ohne ©rfolg angeregt unb getan worben, um
rationelle Slbhilfe ju fchäffen.

©o ift g. S3, infolge einläfclich gepflogener S3erhaub=

lungen bon ben sjorftänben beiber obgenannten jjjSer*

einigungen im Sah^^ 1893 an bie gewerblichen unb
gemeinnüfcigen Slereine unb Slnftalten ber beutfehen
Schweig ein Slufruf gerichtet worben: @S möchten in
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Hochgeehrte Herren!
' Werte Miteidgenossen! -

Es bedarf wohl kaum eines besonderen Nachweises,
daß der Erziehung und beruflichen Ausbildung unserer
Jugend noch mancherlei Mängel anhaften. Für die

allgemeine Volksbildung sind zwar große Opfer und
Anstrengungen nicht gescheut worden. Vor nahezu 20
Jahren sind unsere Bundesbehörden zur Erkenntnis
gelangt, daß es neben der Volksschule auch noch einer
nachhaltigen Förderung der beruflichen Bildung bedürfe,
wenn unsere erwerbstätige Bevölkerung dem Auslande
gegenüber konkurrenzfähig bleiben wolle. Jedermann
lst heute überzeugt, daß die von Bund, Kantonen und
Gemeinden gebrachten ansehnlichen Opfer zur Hebung
der allgemeinen und beruflichen Bildung das best an-
gelegte Kapital sind und für jetzt und alle Zukunft
reiche Früchte tragen.

' Wir setzen das Vertrauen in unsere Behörden und
in das Schweizervolk, daß sie die offenkundigen Lücken

und Mängel der Volks- und Berufsbildung richtig er-
kennen und auch künftig für den wünschbaren Ausbau
die erforderlichen Mittel bewilligen werden. Ob dieser
Fürsorge für die Bildung darf aber diejenige für das
sittliche und körperliche Gedeihen unserer Jugend nicht
vernachlässigt werden. Hier bleibt noch ein weites und
dankbares Arbeitsfeld übrig für die freiwillige private
Tätigkeit in Vereinen und Anstalten.

Die Klagen über Verrohung der Jugend, über Miß-
stände in der Berufslshre, über ungenügenden Nach-
wuchs einheimischertüchtiger Arbeitskräfte, über mangelnde
Gelegenheit an beruflicher Ausbildung und dergleichen
sind allgemein und nehmen eher zu. Es liegt in der
Pflicht und Aufgabe des Staates und der Gesellschaft,
nachzuforschen, inwieweit diese Klagen begründet sind,
welche Ursachen den wirklich vorhandenen Mißständen
zu Grunde liegen und welche Mittel ernstlich an Hand
genommen werden sollten, um denselben vorzubeugen
oder sie zu beseitigen.

Sowohl der Schweizerische Gewrrbeverein als die

Schweizer. Gemeinnützige Gesellschaft haben seit Jahren
st^ mit diesen Fragen befaßt und manches ist teils
mit, teils ohne Erfolg angeregt und getan worden, um
rationelle Abhilfe zu schassen.

So ist z. B. infolge einläßlich gepflogener VerHand-
lungen von den Vorständen beider obgenannten Per-
einigungen im Jahre 1893 an die gewerblichen und
gemeinnützigen Vereine und Anstalten der deutschen

Schweiz ein Aufruf gerichtet worden: Es möchten in
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allen Sanbegteilen, bejw. in jeber größeren Ortfdjaft,
eigene Organe gefdtjaffen werben, itm alle biejenigett
Aufgaben praïlrfd^ ju löfeit, welche bie berufliche unb
moralifdhe 5£ö(^tigfeit beg fünftigen ©ewerbeftatibeg ju
hebert geeignet finb, ober mit anbeten üßorten: @3

möchte bie alg gut bewährte Organifation ber fleht»
linggprüfungen erweitert werben in eine aflfeitig Oer»

breitete Organifation ber allgemeinen gürjorge für unfere
arbeitenbe Sugenb.

®er bejüglidje 53ef<hluB beg ßentralborftanbeg beg

©djweijer. ©ewerbebereing hatte folgenben iffiortlaut:
Sie gentralprüfungsfommiffion bes ©çhweijer. ©ewerbeoereinS

bat im Verein mit ber ©djweijer. ©emeinniiBigen ©efettfebaft babin
*u mirten, ba& fieb in jebem ßebrlingSpriifungSfreife, bejiebmtgSWeife
in jeber gröberen Ortfcbaft, befonbetS Sfommiffionen (ßebrlingB»
patronate) fonfiituieren, Welche ber gürforge fiir bie gewerbliche
Sugenb ifjre fpejteUe Slufmertfamteit [ebenten, namentlich in folgen»
ben SRichtungen:

a) SRaterteilung bei ber VerufSWat)!.
b) (Racbtocifung geeigneter ßebrfteHeit ; gitbrung eines fRegifter S

erprobter ßehrmeifter (entfprcdjenb ben ©rgebniffen ber ßefjr»
ItngSprüfungen).

c) Verbreitung bon ÜRormal » ßebrberträgen unb fRaterteilung bet

aibfcbtiefeung bon ßehrtierträgen ; Sïufficfjt über bie §anbhabttng
berfelben unb ebent. ©chttchtung bon ©treitigfeiten.

d) 3lnlnge, be*w. Verwaltung bott ©pcjlalfottbs *ttr Unterftüfeung
armer ßebtlinge unb ßehrtöcfjter.

e) Votronat über bie bem Snftitut anbefohlenen ßebrlinge unb
ßehrtöchter.

f) ©rrieptung bott fgeimftätten für junge Arbeiter (Jjjerbergen,
Stoff» unb ßogierbäufer, ßefe» unb ßelchnenfäle it. bergt.

g) ßeitung ber ßehrlingSpriifungen, ebentued 3Rittnir(ung bei ber
Organifation uttb fonftige fförberung berfelben.

h) Arbeitsnachweis für geprüfte junge §anbwerfer.
i) ©rteilung bon ©tipenbien prn Vefud) bon gachfchulen ober *ut

fonfiigett bciuflicben StuSbitbung.
k) fÇôtberung ber gewerblichen Verufsbilbung im allgemeinen,

©ine berartige ©rtneiterung ber Organifation ber fbbtbeijerifcben
ßebtlingspriifttngen in eine folebe jur allgemeinen görberung unb
Verbefferttng bes gewerblichen ßehritngSwefetiS erfefteint jeitgemafi
unb barf auf eine erböbte tatträflige äRiiWirfnng bes öunbeS, ber
Stantone unb ©emeinben, fowie ber gemeinnüpigen unb bilbungs»
freunbli^en ©efeüfcbaften unb Vnbaten jählett.

Sie hohen VunbeSbehörben finb jit erfudjen, ben bisher fpejiell
jur (yörberitng ber ßehrlingsprüfungen gewährten ftrebit aitcf) im
Sntereffe ber allgemeinen gürforge fiir bie gewerbliche Sfugenb *u
berwenben unb ben jeweiligen Vebürfniffen entfprechenb ju erhöhen,
unter VorauSfepung entfprechenber URitbeteiligung bon Kantonen,
©emeinben unb ffSriöaten.

@g muB hemerfi werben, bajs fetjoti jur ßeit biefeg
33efd)tuffeg eine SInjaBjt ^nftitutionen Die eine ober
anbere ber üorftet)enb bejeiçhneten Aufgaben Befolgt
Balten. 3" 23afel, Si)ur, iperigau, Slarau, 33ern, ßürich
unb anberen Orten Batten gemeinnüfjige unb fogenannte
„^ilfggefellfcBöften" mit gutem Srfolg unbemittelte junge
Öeute, wellte ein (patiömetf lernen wollten, burcB @ti»
penbien ober i8orfd)üffe unterftü^t unb iBnen paffenbe
ßeljrfiellen bermitielt. 2Bir hielten eg jebod) fdjon ba=

malg für wünfdibar, baB bie bort BefteBenben ©ewerbe»
oereirte mit jenen Qnftituten in beffere gühlung treten
unb Darauf 53ebad)t neBmen foüten, DiiefelBen in Beffere
UeBereinftimrnmig mit ben Slnforberungen ber gewerb»
lidten fßrajig ju bringen. @g ift ung nicht befannt,
inwieweit biefem 2Bunfd)e nacBgefommeti worbett fei.

$)ag gemeinfame ®orgeBen beg ©t^roeigec. ©ewerbe»
oereing unb ber Sdjweijer. ©emeinnüBigen ©efeUfdjaft
fanb feine erftc jtcaftifdje tSefolgung im Santon ÎB"^
gau, wo fid) ber 53erbanb tBurgauifdjer ©ewerbebereine
unb bie fantonale ©emeinnüBige ©efellfdjaft jur gemein»
fçBaftltcBen Slufgabe [teilten, jur görberung beg SeBr=
linggwefeng bind) bie in obbenanntem SefcBluffe auf»
geführten Littel beijutragen. biefem ßweefe würbe
eine gemeinfame Sotnmiffiou tton neun Sfiitgliebetn
gewählt.

3m Verlaufe ber folgenben Sahre finb auf ähnlicher
©afig Sehrlinggpatronate entftanben in ber ©tabt ßürid),
in $Bal (@t. ©allen), in Sangnau (Sern), ferner für
bie Santone ©d)affhaufen, Slargau (©i| itt Söotjilen) unb
SIppeffjell ?l.»fRB (ïrogen). '®ié ©rwerbebereirie ©olo»
ihurti, Ölten uttb Safelftabt haben Sehrftellennachweife:
organifiett. (©thlufe folgt.)

Telögr.-Adr. : Armaturenfabrik, Telephon 214.

ftrutoraifatirik Zirick
Filiale der Armaturen- und Maschinenfabrik Akt.-Ges., Nürnberg:.

Ankerstrasse 110 — Zürich — Ankerstrasse 110

_____ ö iri—Ü

Armaturen ^
jeder Art und Grösse

für /!

Wasser-, Dampf- unci

Gas-Anlagen.

Reichhaltige JVIusterbücher gratis und franko.
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allen Landesteilen, bezw. in jeder größeren Ortschaft,
eigene Organe geschaffen werden, um alle diejenigen
Aufgaben praktisch zu lösen, welche die berufliche und
moralische Tüchtigkeit des künftigen Gewerbestandes zu
heben geeignet sind, oder mit anderen Worten: Es
möchte die als gut bewährte Organisation der Lehr-'
lingsprüfungen erweitert werden in eine allseitig ver-
breitete Organisation der allgemeinen Fürsorge für unsere
arbeitende Jugend.

Der bezügliche Beschluß des Zentralvorstandes des

Schweizer. Gewerbevereins hatte folgenden Wortlaut:
Die Zentralprüfungskommission des Schweizer. Gewerbevereins

hat im Verein mit der Schweizer. Gemeinnützigen Gesellschaft dahin
zu wirken, daß sich in jedem Lehrlingspriifungskreise, beziehungsweise
in jeder größeren Ortschaft, besonders Kommissionen (Lehrlings-
Patronate) konstituieren, weiche der Fürsorge für die gewerbliche
Jugend ihre spezielle Aufmerksamkeit schenken, namentlich in folgen-
den Richtungen:

a) Raterteilung bei der Berufswahl.
d) Nachwcisung geeigneter Lehrstellen; Führung eines Negisteis

erprobter Lehrmeister (entsprechend den Ergebnissen der Lehr-
lingsprüfungen).

o) Verbreitung von Normal-Lehrverträgen und Naterteilung bet

Abschließung von Lehrverträgen; Aussicht über die Handhabung
derselben und event. Schlichtung von Streitigkeiten.

à) Anlage, bezw. Verwaltung von Spezlalfonds zur Unterstützung
armer Lehrlinge und Lehrtöchter.

0) Patronat über die dem Institut anbefohlenen Lehrlinge und
Lehrtöchtcr.

t) Errichtung von Heimstätten für junge Arbeiter (Herbergen,
Kost- und Logicrhäuser, Lese- und Zeichnensäle u.dergl.

g) Leitung der Lehrlingsprüfungen, eventuell Mitwirkung bei der
Organisation und sonstige Förderung derselben.

>>) Arbeitsnachweis für geprüfte junge Handwerker.
1) Erteilung von Stipendien zum Besuch von Fachschulen oder zur

sonstigen beruflichen Ausbildung.
k) Förderung der gewerblichen Berufsbildung im allgemeinen.

Eine derartige Erweiterung der Organisation der schweizerischen

Lehrlingsprüfungen in eine solche zur allgemeinen Förderung und
Verbesserung des gewerblichen Lehrlingswescns erscheint zeitgemäß
und darf auf eine erhöhte tatkräftige Mitwirkung des Bundes, der
Kantone und Gemeinden, sowie der gemeinnützigen und bildungs-
freundlichen Gesellschaften und Privaten zählen.

Die hohen Bundesbehörden sind zu ersuchen, den bisher speziell
zur Förderung der Lehrlingsprüfungen gewährten Kredit auch im
Interesse der allgemeinen Fürsorge für die gewerbliche Jugend zu
verwenden und den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend zu erhöhen,
unter Voraussetzung entsprechender Mitbeteiligung von Kantonen,
Gemeinden und Privaten.

Es inuß bemerkt werden, daß schön zur Zeit dieses
Beschlusses eine Anzahl Institutionen die eine oder
andere der vorstehend bezeichneten Aufgaben befolgt
halten. In Basel, Chur, Herisau, Aarau, Bern, Zürich
und anderen Orten hatten gemeinnützige und sogenannte
„Hilfsgesellschasten" mit gutem Erfolg unbemittelte junge
Leute, welche ein Handweck lernen wollten, durch Sti-
pendien oder Vorschüsse unterstützt und ihnen passende
Lehrstellen vermittelt. Wir hielten es jedoch schon da-
mals für wünschbar, daß die dort bestehenden Gewerbe-
vereine mit jenen Instituten in bessere Fühlung treten
und daraus Bedacht nehmen sollten, dieselben in bessere

Uebereinstimmung mit den Anforderungen der gewerb-
lichen Praxis zu bringen. Es ist uns nicht bekannt,
inwieweit diesem Wunsche nachgekommen worden sei.

Das gemeinsame Borgehen des Schweizer. Gewerbe-
Vereins und der Schweizer. Gemeinnützigen Gesellschaft
sand seine erste praktische Befolgung im Kanton Thur-
gan, wo sich der Verband thurgauischer Gewerbevereine
und die kantonale Gemeinnützige Gesellschaft zur gemein-
schaftllchen Ausgabe stellten, zur Förderung des Lehr-
lingswesens durch die in obbenanntem Beschlusse auf-
geführten Mittel beizutragen. Zu diesem Zwecke wurde
eine gemeinsame Kommission von neun Mitgliedern
gewählt.

Im Verlaufe der folgenden Jahre sind auf ähnlicher
Basis Lehrlingspatronate entstanden in der Stadt Zürich,
in Thal (St. Gallen), in Langnau (Bern), ferner für
die Kantone Schaffhausen, Aargau (Sitz in Wahlen) und
Appenzell A.-Rh (Trogen). Die G: Werbevereine Solo-
ihurn, Ölten und Baselstadt haben Lehrstellennachweise^
organisiert. (Schluß folgt.)

'l»ogr.-^är. : ttrmàrkllisbr>k. ?s1spdoll 2l4.
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